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Klassifizierung Abteilung Stand: ThügaNETZE  
Öffentlich FNR 10/2025 Eine Marke der Thüga Energienetze GmbH 

 

Vorläufiges Preisblatt der ThügaNETZE  
Konzessionsabgabe, KWKG-Umlage,  

Offshore-Netzumlage und Aufschlag für  
besondere Netznutzung 

 
Stand 15.10.2025,  

voraussichtlich gültig ab 01.01.2026 
 
Die Übertragungsnetzbetreiber haben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorläufigen 
Netzzugangsentgelte 2026 die KWK-Umlage, die Offshore-Haftungsumlage und den 
Aufschlag für besondere Netznutzung noch nicht veröffentlicht. Dies wird voraussichtlich 
Ende Oktober 2025 erfolgen. Weitere Informationen zu den Umlagen finden Sie unter 
http://www.netztransparenz.de  
 
Die Preisangaben sind ohne Umsatzsteuer, im Fettdruck mit Umsatzsteuer (z. Zt. 19 %) 
angegeben. Die Preise mit Umsatzsteuer sind kaufmännisch gerundet. 
 
1. Konzessionsabgabe 

Die Konzessionsabgabe wird gemäß des in der Konzessionsabgabenverordnung 
genannten Satzes für jede aus dem Netz der ThügaNETZE gelieferte Kilowattstunde dem 
Netzzugangsentgelt hinzugerechnet, sofern sich nicht aus dem Konzessionsvertrag, in 
dessen Geltungsbereich der Ausspeisepunkt liegt, oder aus der 
Konzessionsabgabenverordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung etwas anderes ergibt. 
 

 
 
2. Umlage KWKG 

Die Übertragungsnetzbetreiber haben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorläufigen 
Netzzugangsentgelte 2026 die KWKG-Umlage noch nicht veröffentlicht. Dies wird 
voraussichtlich Ende Oktober 2025 erfolgen. 
 
3. Offshore-Netzumlage  

Die Übertragungsnetzbetreiber haben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorläufigen 
Netzzugangsentgelte 2026 die Offshore-Netzumlage noch nicht veröffentlicht. Dies wird 
voraussichtlich Ende Oktober 2025 erfolgen. 
 
4. Aufschlag für besondere Netznutzung (bisher „§ 19 StromNEV-Umlage“) 

Die Übertragungsnetzbetreiber haben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorläufigen 
Netzzugangsentgelte 2026 den Aufschlag für besondere Netznutzung noch nicht 
veröffentlicht. Dies wird voraussichtlich Ende Oktober 2025 erfolgen. 

Belieferung von: ct/kWh
Tarifkunden im Schwachlasttarif gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1a KAV 0,61 / 0,73
Sonstige Tarifkunden gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1b KAV
in Gemeinden bis 25.000 Einwohner 1,32 / 1,57
in Gemeinden bis 100.000 Einwohner 1,59 / 1,89
Sondervertragskunden gem. § 2 Abs. 3 Nr. 1 i. V. m. Abs. 4 und 7 KAV 0,11 / 0,13


